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Sprechzettel 
der Ministerin für Schule und Weiterbildung
Barbara Sommer

im Rahmen der Pressekonferenz zum

Thema Schulgesetz 

am 24. Januar 2006
in der Staatskanzlei, Stadttor 1, Düsseldorf
- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Unser Schulsystem, dies hat die PISA-Studie deutlich gemacht, bringt im innerdeutschen wie im internationalen Vergleich nur unterdurchschnittliche Leistungen hervor. Darüber hinaus haben wir ein gravierendes soziales Problem: In kaum einem anderen Land hängt der Bildungserfolg eines Kindes so stark von seiner sozialen Herkunft ab. Die neue Landesregierung will für soziale Gerechtigkeit im Schulsystem sorgen und den Anschluss an die Spitze der Bildungsnationen zurückfinden. Darum bereiten wir ein neues Schulgesetz vor:

Am 13. Dezember 2005 wurden die Eckpunkte zur Novellierung des Schulrechts beschlossen. Seitdem hat die Landesregierung unter Hochdruck an der Umsetzung dieses Beschlusses gearbeitet. Der nun dem Kabinett vorgelegte Entwurf für ein 2. Schulrechtsänderungsgesetz wird die Wende in der nordrhein-westfälischen Bildungspolitik einleiten.
Wie Sie wissen, wird durch Maßnahmen wie z.B. das Vorziehen des Einschulungsalters und die Neuorganisation des Bildungsganges Gymnasium in den kommenden Jahren ein Mehrbedarf an Stellen entstehen:

Durch Nutzung der zukünftig durch Rückgang der Schülerzahlen frei werdenden Kapazitäten kann dieser Bedarf jedoch mit den vorhandenen Lehrerstellen gedeckt werden. Stehen diese Stellen den Schulen auch weiterhin zur Verfügung. Hinzu kommen im Laufe der Legislaturperiode außerdem 4.000 zusätzliche Lehrerstellen zur Bekämpfung des Unterrichtsausfalls und zur Verbesserung der individuellen Förderung:

Das belegt, dass Schule für die neue Landesregierung tatsächlich Vorrang hat und sie nicht nur redet, sondern handelt!

Im Folgenden aber nun die wesentlichen Änderungen des neuen Schulgesetzes:
1. Kinder werden künftig zwei Jahre vor der Einschulung darauf getestet, ob sie den für ihr Alter erforderlichen Sprachstand besitzen. Dies gibt uns Zeit, um mögliche Defizite auszugleichen.
2. Der Stichtag für das Einschulungsalter wird beginnend mit dem Schuljahr 2007/2008 über sieben Jahre hinweg schrittweise vom 30. Juni auf den 31. Dezember verlegt. Dadurch soll die die Lernfreude und Neugier der Fünf- und Sechsjährigen besser genutzt werden. Damit können die Lehrer auch früher als bislang fördernd eingreifen. So werden die Chancen benachteiligter Kinder erhöht.
3. Der Schulanfang, d. h. die ersten beiden Schuljahre, wird neu organisiert. Alle schulpflichtigen Kinder werden in die Grundschule aufgenommen. Die Grundschulen werden ihre Fördermöglichkeiten und Förderangebote so einsetzen, dass sie den Kindern zugute kommen, die darauf angewiesen sind.
4. Die Eltern wählen auch künftig grundsätzlich die weiterführende Schule ihres Kindes. Die Verbindlichkeit des Grundschulgutachtens wird aber erhöht. Das Verfahren im Einzelnen wird in der Ausbildungsordnung für die Grundschulen geregelt. – Nur dann, wenn nach einer pädagogischen Prognose zu diesem Zeitpunkt die Eignung für die gewählte Schulform offensichtlich – also evident – ausgeschlossen ist, kann die Aufnahme nicht erfolgen (§ 11 Abs. 4 neu)
5. Im Verlauf der Sekundarstufe I wird der "Aufstieg" leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler in eine andere Schulform stärker als bisher ermöglicht und gefördert.  Die große Zahl der Nichtversetzungen soll durch besondere Förderangebote reduziert werden.
6. Der Bildungsauftrag der Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums wird erstmals gesetzlich beschrieben.

7. Das bisher vorgesehene Modell "10 + 2" für die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur wird durch das Modell "9 + 3" ersetzt. Die Klasse 10 wird am Gymnasium in gleicher Form wie die Klasse 11 an der Gesamtschule Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Besonders leistungsfähige Realschüler und Gesamtschüler können dabei wie Gymnasiasten ihr Abitur nach insgesamt 12 Jahren ablegen.
8. Die gymnasiale Oberstufe wird grundlegend reformiert, um ihre allgemein bildende Funktion zu stärken und die Studierfähigkeit der Abiturientinnen und Abiturienten zu verbessern. 

9. Das Arbeits- und Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler sowie besonderes schulisches und außerschulisches Engagement wird in den Zeugnissen dokumentiert.

10. Die disziplinarischen Rechte der Lehrerinnen und Lehrer werden gestärkt. So werden Einsprüche, die sich gegen die Überweisung in eine Parallelklasse oder den vorübergehenden Ausschluss vom Unterricht wenden, keine aufschiebende Wirkung mehr haben.
11. Für Schulpflichtige, die nach dem neunten Pflichtschuljahr eine Berufsausbildung beginnen, endet die Vollzeitschulpflicht in der Sekundarstufe I. Sie erfüllen ihre Vollzeitschulpflicht durch den Besuch einer Fachklasse im Rahmen der dualen Ausbildung.

12. Als ergänzende Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung sollen die Schulleitungen darauf hinwirken, dass kein Unterricht ausfällt. Wir wollen darauf vertrauen können, dass alle Vorbereitungen für das neue Schuljahr bis zum Schuljahresbeginn vollständig abgeschlossen sind. Ferner wird der Auftrag an die Schulen in das Schulgesetz aufgenommen, außerunterrichtliche Veranstaltungen grundsätzlich so zu organisieren, dass in der Regel kein Unterricht ausfällt. Elternsprechtage sollen nicht während der Unterrichtszeit am Vormittag durchgeführt werden.
13. Die Schulleiterinnen und Schulleiter werden von der Schulkonferenz gewählt. Diese  trifft die Bewerberauswahl (unter Gleichqualifizierten). Dem Schulträger wird ein Vetorecht eingeräumt. Aus verfassungsrechtlichen Gründen bleibt das Ernennungsrecht beim Land. Die Ernennung erfolgt für die Dauer von acht Jahren zur Beamtin oder Beamten auf Zeit. Die Wiederernennung ist zulässig.
14. Die so genannte Drittelparität in der Schulkonferenz wird abgeschafft. Damit stärken wir diejenigen, von denen die Wirksamkeit der Schulen und die Zukunftschancen der Kinder letztlich abhängen - die Lehrerinnen und Lehrer.
15. Die Elternmitwirkung wird entbürokratisiert. Der Landeselternbeirat wird nicht eingeführt; stattdessen wird das Ministerium regelmäßig Konsultationsgespräche mit allen Elternverbänden führen.
16. Der Fortbestand kleiner wohnortnaher Grundschulen bei zurückgehenden Schülerzahlen wird dadurch gesichert, dass sie als Teilstandort zukunftssicherer Stammschulen geführt werden können. Ein solcher Grundschulverbund führt zu einem besseren Ressourceneinsatz und verbessert die pädagogischen Möglichkeiten an kleinen Grundschulstandorten.
17. Die Schulbezirke für öffentliche Grundschulen und Berufsschulen werden beginnend mit dem Schuljahr 2008/2009 abgeschafft. Dessen ungeachtet hat jedes Kind einen gesetzlichen Anspruch auf Besuch der wohnortnächsten Grundschule. Schülerfahrkosten werden nur bis zur nächstgelegenen Schule erstattet. Für bezirksübergreifende Fachklassen von Berufschulen werden Schuleinzugsbereiche gebildet.

Letztlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass nach dem Referentenentwurf die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern Arbeitslosengeld II erhalten, zukünftig bei der Lernmittelfreiheit mit den Empfängern von Sozialhilfe gleichgestellt werden. 
Unser Ziel ist es, dass das Schulgesetz bereits zum Schuljahr 2006/2007 in Kraft tritt. Das Kabinett hat heute die Einleitung der Verbändebeteiligung beschlossen. 
Mit dem neuen Schulgesetz geben wir den Schulen mehr pädagogische Freiheit und mehr Eigenverantwortung. Es ist ein wesentlicher Beitrag zu weniger Bürokratie und für mehr Wettbewerb um die besten pädagogischen Konzepte. Nur so kann Nordrhein-Westfalen zukünftig aus dem Mittelmaß wieder and die Spitze geführt werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
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